
Deutsch-Äthiopische Freundschaftgesellschaft e.V. (DÄFG) 
c/o Iyasu Aseffa, Karlstr. 37, 64283 Darmstadt 
 
Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Deutsch-Äthiopischen Freundschaftsgesellschaft e.V. bzw. 
die Fortsetzung meiner Mitgliedschaft. 

Name:  __________________________  Tel.: ________________________ 
Adresse: __________________________  e-mail: ________________________ 
   __________________________ 

Ich wähle folgende Art des Mitgliedbeitrags (Information siehe unten): 
 Einzelbeitrag 
 Einzelbeitrag ermäßigt 
 Familienbeitrag, bitte Angabe des zahlenden Angehörigen: ________________ 

Den Beitrag für das laufende Jahr (Berechnung s. § 3, Abs. (2)) überweise ich innerhalb eines 
Monats bzw. bis zum 30. Juni dieses Jahres. 
Datum: ____________   Unterschrift: _______________________________ 
 

Auszug aus der Satzung vom 8. Februar 2003 
§ 3 - Mitglieder 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 7. Lebensjahr vollendet und die 

Satzung anerkannt hat. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Wahl- 
und Stimmrecht hat man mit 16 Jahren. 

(2) Über die Höhe des monatlichen Mitgliedsbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. Der 
Mitgliedsbeitrag ist für das gesamte Jahr bis zum 30. Juni des Jahres zu zahlen. Erfolgt der Beitritt im 
Laufe des Kalenderjahres, so ist der Beitrag für dieses Jahr von dem Monat an zu zahlen, in dem die 
Beitrittserklärung wirksam, wird. Abweichende Regelung der Mitgliedsbeitragzahlung kann für einzelne 
Mitglieder vom Vorstand bestimmt werden. 

(3) Eine Aufnahmegebühr zur Mitgliedschaft wird nicht erhoben. 
... 

§ 4 - Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß. 
(2) Austrittserklärungen werden zum Ende des Kalenderjahres wirksam. Sie sind spätestens 2 Monate vor 

Jahresende an dem Vorstand zu richten. Sie bedürfen der Schriftform. Eine Rückzahlung des 
Mitgliedsbeitrages ist ausgeschlossen. 

... 

Die vollständige Satzung kann auf Anfrage von den Vorstandmitgliedern erhalten werden. 
 
Information zum Mitgliedsbeitrag 
Jedes Mitglied kann sich frei für eine der folgenden drei Arten von Mitgliedsbeitrag entscheiden: 
� Einzelbeitrag: 2,50 Euro pro Monat = 30 Euro pro Jahr. Dies ist der "normale" Beitrag für 

einzelne Mitglieder. 
� Einzelbeitrag ermäßigt: 1 Euro pro Monat = 12 Euro pro Jahr. Dieser Beitrag ist für Schüler 

und andere Mitglieder mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten gedacht. 
� Familienbeitrag: 3 Euro pro Monat = 36 Euro pro Jahr. Für Familien und Partnerschaften inkl. 

Kinder. In diesem Fall ist ein Mitglied für die Entrichtung des Beitrags zu benennen, die übrigen 
Angehörigen brauchen keinen weiteren Beitrag zu zahlen.  

 
Bankverbindung 
Die Jahres-Mitgliedsbeiträge sind bei Beitritt und ab dem Folgejahr jeweils in der 1. Jahreshälfte 
auf folgendes Konto der DÄFG mit dem Vermerk von Name und Beitragsjahr (z.B.: Iyasu Aseffa, 
Einzelbeitrag für 2003) zu überweisen: 

Sparkasse Darmstadt, BLZ: 508 501 50, Konto: 630284, Kontoinhaber: DÄFG e.V. 
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